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 Veröffentlicht am 29.03.2000

Norm

ABGB §863 I

ABGB §1152 K

Rechtssatz

Einem Verzicht auf den Honoraranspruch für Zahnbehandlung steht nichts im Wege, kann doch im Rahmen der

Vertragsfreiheit Unentgeltlichkeit vereinbart werden, auch wenn die überwiegende Lehre die Entgeltlichkeit des

Werkvertrages als essentiale negotii ansieht. Ein Verzicht auf Werklohn bedarf keiner ausdrücklichen Erklärung,

vielmehr kann Unentgeltlichkeit einer Zahnbehandlung auch schlüssig vereinbart werden.
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